


Verfassungsentwicklung in Europa

herausgegeben von

Hartmut Bauer, Peter M. Huber
und Karl-Peter Sommermann

29





Benedikt Riedl

Die Ultra-vires-Kontrolle
als Institut des Unionsrechts
Notwendigkeit, Bedingungen und Grenzen eines

gemeineuropäischen Ultra-vires-Verfahrens

Mohr Siebeck



Dr. Benedikt Riedl, MJur (Oxford), geboren 1994; Studium der Rechtswissenschaften Universität
Passau, Erstes Juristisches Staatsexamen, Platzziffer 1 Universität Passau, Stipendiat Studienstiftung
des deutschen Volkes; Studium Französisches Recht und EuropäischesWirtschaftsrecht Universität
Toulouse I Capitole, Diplôme d’Etudes du Droit de l’Union Européenne; Masterstudium Univer-
sität Oxford, Magister Juris (MJur), Winter Williams Prize, Stipendiat der Juristischen Fakultät der
Universität Oxford; Promotion Ludwig-Maximilians-Universität München, Friedwart Bruckhaus-
Preis (Kategorie Wissenschaft), Fakultätspreis LMU München, Promotionsstipendiat Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit; Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Postdoc am Lehrstuhl für
Öffentliches Recht und Staatsphilosophie LMUMünchen.
orcid.org/0009-0001-9341-3482

Dissertation, Ludwig-Maximilians-Universität München, 2024.

ISBN 978-3-16-164771-0 / eISBN 978-3-16-164772-7
DOI 10.1628/978-3-16-164772-7

ISSN 1861-7301 / eISSN 2569-4553 (Verfassungsentwicklung in Europa)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-
bibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind über https://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2025 Mohr Siebeck Tübingen.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und
strafbar. Das gilt insbesondere für die Verbreitung, Vervielfältigung, Übersetzung und die Einspei-
cherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Das Recht einer Nutzung der Inhalte dieses
Werkes zum Zwecke des Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG bleibt ausdrücklich
vorbehalten.

Gedruckt auf alterungsbeständiges Papier. Satz: Satzweise, Bad Wünnenberg.

Mohr Siebeck GmbH & Co. KG, Wilhelmstraße 18, 72074 Tübingen, Deutschland
www.mohrsiebeck.com, info@mohrsiebeck.com



Vorwort

Vor dem Hintergrund der komplexen Herausforderungen an Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit, vor denen Europa im 21. Jahrhundert steht, gewinnt die Ultra-
vires-Kontrolle als demokratiesichernder Kontrollvorbehalt zunehmend an Bedeu-
tung. Von vielen wird dieses Rechtsinstitut von vornherein als etwas „National-
staatliches“, ja Bedrohliches empfunden, dem mit Misstrauen und einer gesunden
Abwehrhaltung begegnet werden muss. Dass eine solche Ablehnung gerade von
jenen Institutionen geteilt wird, deren Herrschaftsausübung die Ultra-vires-Kon-
trolle potenziell einschränkt, ist nicht verwunderlich. Dass aber die kooperative
Anwendung der Ultra-vires-Kontrolle – ein Instrument zur Überprüfung kom-
petenzüberschreitender Maßnahmen der Union durch die europäischen Verfas-
sungsgerichte – dazu beiträgt, die europäische Demokratie zu bewahren und zu-
gleich die Einheit und Funktionsfähigkeit der Unionsrechtsordnung zu gewähr-
leisten, tritt dabei häufig in den Hintergrund.

Die Arbeit wurde im Wintersemester 2024/2025 von der Juristischen Fakultät
der Ludwig-Maximilians-Universität München als Dissertation angenommen.
Rechtsprechung und Literatur konnten bis April 2024 weitgehend, danach noch
punktuell berücksichtigt werden. Die Arbeit wurde in der Promotionsphase von
der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit gefördert. Zusätzliche Unterstüt-
zung leistete das Stipendium der FAZIT-Stiftung. Zur Finanzierung der Druckkos-
ten trugen überdies das Stipendium des Bundesministerium des Innern, das Stipen-
dium der Johanna und Fritz Buch Gedächtnis-Stiftung und das Pinsent Masons
Promotionsstipendium bei. Die Dissertation wurde mit dem Friedwart Bruck-
haus-Preis 2023/2024 in der Kategorie Wissenschaft der Hanns Martin Schleyer-
Stiftung und dem Fakultätspreis der LMU München ausgezeichnet.

Mein herzlicher Dank gilt an erster Stelle meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr.
Peter M. Huber, Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D., Minister a.D., für
seine in jeder Hinsicht hervorragende Betreuung. Er hat die Entstehung der Arbeit
nicht nur durch zahlreiche Gespräche und mit großer Empathie begleitet, sondern
auch ganz allgemein mein Interesse an der rechtswissenschaftlichen Durchdrin-
gung des Öffentlichen Rechts wesentlich geprägt. Herrn Prof. Dr. Ulrich Haltern,
LL.M. (Yale) danke ich für die äußerst zügige Erstellung des Zweitgutachtens.
Herrn Prof. Dr. Rudolf Streinz gilt mein Dank als Zweitprüfer der mündlichen
Prüfung.



Meinen Kolleginnen und Kollegen am Lehrstuhl sowie meinen Freundinnen und
Freunden danke ich herzlich für ihre tatkräftige Unterstützung und Motivation.
Die gemeinsam verbrachte Zeit werde ich in bester Erinnerung behalten. Mein
herzlicher Dank giltDominik Schwab, mit dem ich zentrale Fragen der Kompeten-
zen der EU, der Autonomie des Unionsrechts und der europäischen Werte intensiv
diskutieren konnte. Mein ganz besonderer Dank gilt Maxima Hubbes: Als Erste
hat sie die Arbeit gelesen und durch umfassendes Korrekturlesen, scharfsinnige
Kommentare und zahlreiche Gespräche wesentlich zum Gelingen beigetragen.

Meiner Familie danke ich von Herzen für ihre bedingungslose Unterstützung,
ohne die dieses Vorhaben nicht möglich gewesen wäre. Ihnen widme ich diese
Arbeit.
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Einleitung

„Ein Gespenst geht um in Europa“1 – allerdings nicht das Gespenst des Kom-
munismus, sondern das der Ultra-vires-Kontrolle. Die Ultra-vires-Theorie wird
in der Europarechtswissenschaft teilweise so vehement abgelehnt, dass man glau-
ben könnte, die „Mächte des alten Europa [hätten] sich zu einer heiligen Hetzjagd
gegen dies Gespenst verbündet“.2

„Es fällt schwer, aber es muss gesagt werden: Das mit sieben gegen eine Stimme
ergangene Urteil des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 ist
ein Angriff auf die Europäische Union als rechtlich verfasste Gemeinschaft euro-
päischer Demokratien.“

Mit diesen drastischen Worten drückte der damalige Vorsitzende des XIII. Zi-
vilsenats sowie des Kartellsenats, Peter Meier-Beck, sein „Entsetzen“ über das am
05.05.2020 ergangene PSPP-Urteil des BVerfG aus.3 Das Urteil zum Public Sector
Asset Purchase Programme (PSPP),4 in dem das BVerfG sowohl das Staatsanlei-
henankaufprogramm der EZB selbst als auch die dieses Programm bestätigende
Vorabentscheidung des EuGH als Ultra-vires-Akte einstufte, löste in Wissenschaft
und Praxis Empörungswellen5 aus und führte sogar zu einem Vertragsverletzungs-
verfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland, das allerdings wieder eingestellt
wurde.6 Vergleichbare Entscheidungen in Tschechien,7 Dänemark8 und Frank-

1 Marx/Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, S. 1.
2 Marx/Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, S. 1.
3 Meier-Beck, D’KART v. 11.05.2020.
4 BVerfGE 154, 17 – PSPP.
5 Vgl. statt vieler nur Tanchev, Schlussanträge v. 17.12.2020, Rs. C-824/18, ECLI:EU:

C:2020:1053, Rn. 84 und Fn. 31; Mayer, VerfBlog v. 07.05.2020; Wilkinson, VerfBlog v. 06.05.2020;
zu weiteren Nachweisen siehe nur Haltern, AöR 2021, 195; Polzin, AöR 2021, 1 (2 f.); Stepanek,
EuZW 2021, 701.

6 Europäische Kommission, Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, Presseartikel v.
02.12.2021; Bundesregierung, Mitteilung v. 03.08.2021, EuGRZ 2022, 169 (170); Grunert/Mussler,
FAZ v. 02.12.2021; Janisch, SZ v. 02.12.2021; LTO-Redaktion, EU-Kommission stellt Verfahren
gegen Deutschland ein, LTO v. 02.12.2021; Ruffert, VerfBlog v. 07.12.2021; zur umfangreichen Kri-
tik am Vertragsverletzungsverfahren siehe nur Burgi/Degenhart u. a., FAZ Einspruch v. 04.07.2021;
Gärditz, FAZ Einspruch v. 12.07.2021; Haltern, SZ v. 14.06.2021; Riedl, VerfBlog v. 12.06.2021;
Voßkuhle, NRW.Diskussion.Online v. 29.06.2021; sich für ein Vertragsverletzungsverfahren aus-
sprechend Mayer, VerfBlog v. 07.05.2020; Fabbrini, VerfBlog v. 13.05.2020; Pernice, VerfBlog v.
16.05.2020; Skouris, EuR 2021, 3 (25).

7 Tschechisches Verfassungsgericht, Urt. v. 31.01.2012, Pl. ÚS 5/12 –Holubec.
8 Højesteret, Urt. v. 06.12.2016, Nr. 15/2014 – Ajos.



reich9 sorgten dagegen für weniger Widerspruch. Mit Blick auf die Entscheidung
des französischen Conseil d’État in der Rechtssache French Data Network stellte
beispielsweise Jacques Ziller zufrieden fest, das französische Höchstgericht habe
sich von der „absurden und höchst unangemessenen“ Forderung nach einer Ultra-
vires-Kontrolle losgesagt und sich geweigert, den „Rattenfängern“10 aus Karlsruhe
in ihrer „bodenlosen intellektuellen Überheblichkeit“11 zu folgen.

Verfassungs- und Europarechtswissenschaft sind jedoch keine Glaubenslehren
und eine rechtswissenschaftliche Betrachtung verträgt kein interessengeleitetes
Schwarz-Weiß-Denken.12 Zudem bedeuten vergleichsweise seltene Ultra-vires-Ur-
teile nicht das Ende der Europäischen Union. Vorliegend wird daher das Rechts-
institut der Ultra-vires-Kontrolle im europäischen Rechtssystem – abseits martia-
lischer Rhetorik wie „nukleare Option“13, Ultra-vires-„Atombombe“14 oder
„Richterfaustrecht“15 – analysiert und bewertet.

Die Frage, ob die Ultra-vires-Kontrolle ein Institut des Unionsrechts16 ist, hat
sowohl für Wissenschaft und Praxis als auch für die rechtsstaatliche, politische und
wirtschaftliche Entwicklung der EU grundlegende Bedeutung. Während im
Schrifttum meist ein rechtlich unüberbrückbarer Konflikt zwischen nationaler
Ultra-vires-Kontrolle und EuGH-Zuständigkeit aufgrund unvereinbarer Vorver-
ständnisse angenommen wird,17 bleibt die Möglichkeit, die Ultra-vires-Kontrolle
nicht nur als nationales, sondern de lege lata auch als unionales Rechtsinstitut – und
damit die Beteiligung der mitgliedstaatlichen Verfassungsgerichte an einem gemein-
samen Ultra-vires-Verfahren – auf der Grundlage einer systematischen und teleo-
logischen Auslegung der Unionsverträge und ihrer völker- und verfassungsrecht-
lichen Grundlagen einzuordnen, häufig unbeachtet. Fänden sich im Unionsrecht
Grundlagen für eine Mitwirkung nationaler Gerichte am Ultra-vires-Verfahren, so
wären deren Voraussetzungen sowohl von den mitgliedstaatlichen Verfassungs-
und Höchstgerichten als auch vom EuGH zu beachten. Damit könnte der Grund-

2 Einleitung

9 Conseil d’État, Urt. v. 21.04.2021, verb. Rs. Nr. 393099, 394922, 397844, 397851, 424717,
424718 – French Data Network.

10 Ziller, VerfBlog v. 24.04.2021.
11 Ziller, CERIDAP 2020/2, 87 (90).
12 Vgl.Haltern, JöR 2020, 467 (468f.). Als Beispiele für Schwarz-Weiß-Denken aus dem Schrift-

tum seien hier nur genannt Galetta, CERIDAP 2020/2, 52 mit dem Aufsatz „Karlsruhe über al-
les?“, in dem sie dem BVerfG „kulturelles Mobbing“ vorwirft; Secondat/Goossens/Roterod, EPB
2014, Nr. 30, die das OMT-Urteil des BVerfG als „Musterbeispiel der richterlichen Arroganz“
bezeichnen.

13 Höpner, MPIfG Discussion Paper, No. 21/1 (17).
14 SoMayer zit. nach LTO v. 11.05.2020, Nach dem EZB-Urteil des BVerfG: Droht ein Vertrags-

verletzungsverfahren gegen Deutschland?; Kobus, Zeit Online v. 09.05.2020.
15 Mayer, VerfBlog v. 07.05.2020.
16 Zur besseren Lesbarkeit wird in der Regel von Europarecht oder Unionsrecht gesprochen,

auch wenn ältere Urteile analysiert werden, in denen es noch um Gemeinschaftsrecht ging. Ebenso
wird regelmäßig pauschal von der Europäischen Union/EU/Union gesprochen, sofern es nicht auf
die zeitliche Differenzierung zwischen EWG, EG und EU ankommt.

17 Statt vielerHeintzen, AöR 1994, 564;Hanf, ZaöRV 1999, 51 (82).



konflikt auch rechtlich eingehegt werden, um einen Missbrauch der Ultra-vires-
Kontrolle und eine damit einhergehende Fragmentierung des Unionsrechts zu ver-
hindern.

A. Ultra-vires-Problematik und Grundbegriffe

Um eine Kompetenzüberschreitung feststellen zu können, muss zunächst geklärt
werden, was unter einer Kompetenz zu verstehen ist. Der Begriff Kompetenz be-
zieht sich auf die rechtlich festgelegte Zuständigkeit oder Befugnis einer juristi-
schen Person oder Institution, bestimmte Aufgaben zu erfüllen oder Entscheidun-
gen zu treffen. Sie kann legislativer, exekutiver oder judikativer Natur sein. Die
Kompetenzgrenzen werden in der Regel durch Gesetze, Verfassungen oder andere
Rechtsgrundlagen definiert. Kompetenzen dienen der Regelung, Strukturierung
und Einhegung der Ausübung von Herrschaftsgewalt in einem Rechtssystem.18
Jede Kompetenz ist durch die Begrenztheit der ihr zugewiesenen Rechtsmacht ge-
kennzeichnet.19 Die Kompetenzen der EU sind grundsätzlich im EUV und AEUV
festgelegt und gliedern sich in ausschließliche, geteilte und unterstützende Zustän-
digkeiten.20 Das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, verankert in Art. 5
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 EUV, begrenzt die Tätigkeitsfelder und Kompetenzen
der EU auf jene Bereiche, in denen ihr die Mitgliedstaaten Hoheitsrechte über-
tragen haben.21

Das lateinische ultra vires bedeutet in etwa „jenseits der Gewalten“.22 EinUltra-
vires-Akt liegt vor, wenn eine Stelle eine Entscheidung trifft, die außerhalb ihres
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18 Vgl. nur Erbguth/Guckelberger, Allgemeines Verwaltungsrecht, §6, Rn. 8; Neumeier, Kom-
petenzen, S. 17 f.; Stettner, Grundfragen einer Kompetenzlehre, S. 31 ff.

19 Mayer, Kompetenzüberschreitung, S. 22.
20 Im Bereich der ausschließlichen Zuständigkeiten, wie z.B. der Zollunion, kann nur die EU

gesetzgeberisch tätig werden. Bei geteilten Zuständigkeiten wie dem Binnenmarkt können sowohl
die EU als auch die Mitgliedstaaten tätig werden, die Mitgliedstaaten jedoch nur, wenn und soweit
die EU untätig bleibt. Unterstützende Zuständigkeiten erlauben es der EU, die Mitgliedstaaten in
bestimmten Bereichen wie der Bildung zu unterstützen, ohne deren Zuständigkeiten zu ersetzen.
Zur Relevanz der Kompetenzfrage in der EU siehe statt vieler Azoulai, The Question of Compe-
tence in the European Union; Craig, ELR 2004, 323; Michel, Recherches sur les compétences de la
Communauté européenne;Nettesheim, JZ 2014, 585.

21 Umfassend Kiekebusch, Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung; Kraußer, Das
Prinzip begrenzter Ermächtigung; dazu vertieft Vierter Teil. A. I.

22 Zu den Hintergründen der Ultra-vires-Doktrin aus dem angloamerikanischen Gesellschafts-
recht insbesondere Eggert, Die deutsche ultra-vires-Lehre, S. 2 f.; Flick, Handeln „ultra vires“,
S. 5 f.; Merkt, US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 345 ff.; Pracht, Residualkompetenzen,
S. 29 ff.; Sánchez, The Ultra Vires Doctrine in Corporate Law: A Comparative Review. Zu den
Ursprüngen im Völkerrecht vgl. nur Gasbarri, The Concept of an International Organization in
International Law, S. 159 ff., Lauterpacht, The Legal Effect of Illegal Acts of International Organi-
zations, in: Brownlie (Hrsg.), Cambridge Essays in International Law: Essays in Honour of Lord
McNair, S. 88 ff.; Fawcett, BYIL 1957, 311 ff.; Amerasinghe, Studies in International Law, S. 51 ff.;



Kompetenzbereichs liegt.23 Überschreiten Organe, Einrichtungen oder sonstige
Stellen24 der EU die ihnen von den Mitgliedstaaten eingeräumten Befugnisse, han-
deln sie ultra vires. Nationale Verfassungs- und Höchstgerichte25 wie das BVerfG,
das dänische Højesteret, das tschechische Verfassungsgericht und – wie sich zeigen
wird – viele andere Verfassungsgerichte überprüfen unter im Einzelnen noch dar-
zulegenden Voraussetzungen, ob dies der Fall ist.26 Eine solche Kompetenzüber-
schreitung wiederum kann von jedem Unionsorgan, jeder Einrichtung und sons-
tigen Stelle der Union durch Rechtssetzungsakte und andere Maßnahmen und eben
auch durch EuGH-Entscheidungen selbst erfolgen.27

Wenn mitgliedstaatliche Verfassungsgerichte Ultra-vires-Kontrollen durchfüh-
ren, kommt es potenziell zum Kompetenzkonflikt mit dem Rechtsprechungsauf-
trag des EuGH aus Art. 19 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 2 EUV.28 Die materielle Ausgangs-
lage der Ultra-vires-Problematik ist allerdings unstreitig. Die EU ist an den Grund-
satz der begrenzten Einzelermächtigung gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2
EUV gebunden.29 Unionale Maßnahmen sind daher grundsätzlich nur im Rahmen
der übertragenen Kompetenzen wirksam.30 Bei einer idealisierten Betrachtungs-

4 Einleitung

Guggenheim, La validité et la nullité des actes juridiques internationaux, Recueil des cours de
l’Académie de La Haye en ligne.

23 Fischer, in: Große Hüttmann/Wehling, Das Europalexikon, Stichwort: Ultra-vires- und Iden-
titätskontrolle. Vgl. zur neueren Rspr. des BVerfG, Urt. v. 08.11.2022 – 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/
13, 2 BvR 756/16, 2 BvR 786/15, 2 BvR 561/18, Rn. 120 – EPA. Danach begrenzt die Ultra-vires-
Kontrolle die Ausübung abgeleiteter Hoheitsmacht allgemein, indem sie eingreift, sobald eine in-
ternationale Organisation die ihr von einem souveränen Staat übertragenen Kompetenzen über-
schreitet.

24 Zur sprachlichen Vereinfachung wird im Folgenden nicht jedes Mal von „Organen, Einrich-
tungen und sonstigen Stellen der EU“, sondern teilweise auch verkürzt von „Unionsorganen“ ge-
sprochen.

25 Zur sprachlichen Vereinfachung ist im Folgenden häufig verkürzt statt von Höchst- und Ver-
fassungsgerichten nur von Verfassungsgerichten die Rede. Höchstgerichte, die keine Verfassungs-
gerichte i. e. S. sind, nehmen insoweit in funktionaler Hinsicht Verfassungsgerichtsfunktionen wahr.

26 Statt vieler Classen, in: Huber/Voßkuhle, GG, Art. 23, Rn. 56; Voßkuhle, in: Huber/Voßkuh-
le, GG, Art. 93, Rn. 83f ff.; Ludwigs, NVwZ 2015, 537; Klein, AöR 2014, 165; umfassend Mayer,
Kompetenzüberschreitung; Flick, Handeln „ultra vires“; Pracht, Residualkompetenzen, S. 29 ff.;
Scholz, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 23, Rn. 40a; umfassend dazu Erster Teil. A. und Erster
Teil. B. Insbesondere wird zu klären sein, inwieweit neben der Überschreitung der Verbandskom-
petenz zur Vornahme der entsprechendenHandlung als Teil des formellen Rechts (dafür Funke, ZG
2011, 166 (184 f.); Michels, JA 2012, 515 (516); Pracht, Residualkompetenzen, S. 31; Schöbener, JA
2011, 885 (890)) auch Verstöße gegen materielles Unionsrecht (unter noch näher zu erläuternden
Voraussetzungen Grimm, Evening Lecture: Die ultra-vires-Lehre des Bundesverfassungsgerichts –
Krise oder Chance für Europa?, ELI Universität Innsbruck v. 13.10.2021) zu einemUltra-vires-Akt
führen können. Dazu vertieft Vierter Teil. A. I.

27 Vgl. statt vieler Ludwigs, NVwZ 2015, 537; Schöbener, JA 2011, 885 (890); Voßkuhle, NVwZ
2010, 1 (7).

28 Vertieft insbesondere Zweiter Teil. C. III.
29 Vertieft insbesondere Dritter Teil. D. I.
30 Statt vieler Grimm, in: HdGR VI/2, §168, Rn. 41; Huber, in: HdGR VI/2, §172, Rn. 71, 73;

Ludwigs, NVwZ 2015, 537 (539); vertieft Nolte, Die Ultra-vires-Kontrolle, S. 56 ff.; Sauer, ZRP
2009, 195 (196); Proelß, Bundesverfassungsgericht und überstaatliche Gerichtsbarkeit, S. 263 f.



weise würde eine mitgliedstaatliche Ultra-vires-Kontrolle damit niemals in die
Rechtsprechungshoheit des EuGH eingreifen, da dieser nur dort rechtsprechend
tätig sein kann, wo Unionsrecht gilt.31 Allerdings wäre sie grundsätzlich auch nicht
notwendig, da grenzüberschreitendes Unionshandeln im innerstaatlichen Rechts-
raum gar nicht mehr für unanwendbar erklärt werden müsste.32

In der Rechtswirklichkeit muss die Frage der Kompetenzmäßigkeit einer Maß-
nahme allerdings zunächst einmal geklärt werden. Umstritten ist daher die pro-
zedurale Seite der Medaille: Wer hat die Befugnis, Kompetenzüberschreitungen
der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU letztverbindlich fest-
zustellen?33 Quis iudicabit?34 Für den gerichtlichen Konflikt um eine Letztent-
scheidungsbefugnis in Kompetenzfragen existiert im europäischen Verfassungsver-
bund,35 aufgefasst auch als Mehrebenensystem36 bzw. unionales Verfassungsnetz-
werk,37 keine Kollisionsregel.38
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31 Vgl. Huber, in: HdGR VI/2, §172, Rn. 71, 73; Huber, in: Streinz, EUV, Art. 19, Rn. 43; We-
gener, in: Calliess/Ruffert, EUV, Art. 19, Rn. 35; Calliess, in: Calliess/Ruffert, EUV, Art. 5, Rn. 5.

32 Die Ultra-vires-Kontrolle daher mit Bast, GLJ 2014, 167 (181) für überflüssig zu halten, geht
allerdings fehl, da auch nichtige Rechtsakte (faktische) Wirkung entfalten, insbesondere wenn ihre
Unwirksamkeit noch nicht einmal gerichtlich festgestellt ist.

33 Statt vieler Haltern, Europarecht II, Rn. 263, 1016, 1031 f., der die judikative Kompetenz-
Kompetenz als „fünfte Dimension“ des Vorrangs des Unionsrechts bezeichnet; Haltern, NVwZ
2020, 817 (818); Hillgruber/Goos, Verfassungsprozessrecht, Rn. 1159; Kirchhof, in: Müller-Graff,
Perspektiven des Rechts in der Europäischen Union, S. 163 (172); Klein, in: FS Fausto de Quadros
I, S. 397 (411); Pracht, Residualkompetenzen, S. 90;Weiler/Haltern, Harvard ILJ 1996, 411 (423ff.).

34 „Wer soll urteilen?“; vgl. Tomuschat, EuGRZ 1993, 489 (494);Mayer, ZaöRV 2001, 577 (592);
ähnlich auch Kahl, Der Staat 1994, 241 (243).

35 Zum Begriff des europäischen Verfassungsverbunds zunächst Pernice, in: Bieber/Widmer,
L’espace constitutionnel européen, S. 225 (261ff.); Pernice, JZ 2000, 866 (870); Pernice, ELRev 2002,
511; siehe statt vieler auch Schönberger, AöR 2004, 81; Huber, VVDStRL 60 (2001), 194 (199ff.);
von Danwitz, ZRP 2010, 143 zur Kooperation der Gerichtsbarkeit in Europa; zum Begriff des
europäischen Verfassungsgerichtsverbunds zunächst Voßkuhle, NVwZ 2010, 1; vgl. auch schon Di
Fabio, Der Verfassungsstaat in der Weltgesellschaft, S. 78, der von der „Kooperation der Verfas-
sungsgerichte im überstaatlichen Verbund“ sprach; aktuell statt vieler Calliess, NJW 2021, 2845.

36 Zum eher politikwissenschaftlichen Begriff des Mehrebenensystems zuerst Schmitter, StWiss
1992, 378 (381), der den Begriff „multi-layered governance“ verwendet, und Marks, in: Cafruny/
Rosenthal, The State of the European Community, 1993, 391 (392), der von „multilevel governance,
a system of continuous negotiation“ spricht; siehe statt vieler auchHwang, EuR 2015, 703 (711ff.);
Morlok, in: Häberle/Morlok/Skouris, Staat und Verfassung in Europa, S. 73, 88; Sauer, Jurisdikti-
onskonflikte in Mehrebenensystemen; Schliesky, Souveränität und Legitimität von Herrschafts-
gewalt, S. 474 ff.

37 Grabenwarter/Huber/Knez/Ziemele, EPL 2021, 43; vgl. zum Netzwerkbegriff im Zusam-
menhang mit der EU schon Ladeur, ELJ 1997, 33 (51); von Bogdandy, Supranationaler Föderalis-
mus, S. 16 f.; Höreth, Die Europäische Integration im Legitimationstrilemma, S. 156 ff.; Börzel, in:
Schuppert/Pernice/Haltern, Europawissenschaft, S. 613 (623 ff.); Burchardt, Rangfrage, S. 249 ff.;
Grimm, in: HdGRVI/2, §168, Rn. 49;Hitzel, Europas variable Rechtsordnung, S. 45 f., 174; Peters,
Elemente einer Theorie der Verfassung Europas, S. 291 ff.;Weiler, in: Nicolaides/Howse, The fede-
ral vision, S. 54 (61 ff.);Wendel, Permeabilität, S. 415 ff.

38 Vgl. BVerfGE 123, 267 (398) – Lissabon; 158, 210 (Rn. 73) – Einheitliches Patentgericht II;
Lang, Verfassungsgerichtsbarkeit, S. 151; Mayer, Kompetenzüberschreitung, S. 62; Schmidt-Aß-



Unstreitig ist der EuGH das zuständige Gericht für die Auslegung des Unions-
rechts gemäß Art. 19 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 2 und Abs. 3 EUV.39 Damit ist er auch
grundsätzlich dafür zuständig, über die Kompetenzmäßigkeit des Handelns von
Unionsorganen zu entscheiden, denn diese handeln auf der Grundlage vonUnions-
recht.40 Gleichzeitig kann der EuGH nach dem Prinzip der begrenzten Einzel-
ermächtigung gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 EUV und nach dem Wortlaut
des Art. 19 Abs. 3 EUV („nach Maßgabe der Verträge“) nicht außerhalb der Ver-
träge rechtsprechend tätig werden. Das folgt auch aus der in Art. 19 Abs. 1 UAbs. 1
Satz 2 EUV normierten Funktion des EuGH, wonach dieser „die Wahrung des
Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge“ sicherstellt.41 Könnte
der EuGH Kompetenzgrundlagen beliebig weit auslegen, käme der EU im Wider-
spruch zu Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 EUV eine quasistaatliche Kompetenz-Kom-
petenz42 und dem EuGH im Widerspruch zu Art. 19 Abs. 1 UAbs. 1 Satz 2 und
Abs. 3 EUV die judikative Kompetenz-Kompetenz bis in die mitgliedstaatlichen
Rechtsordnungen hinein zu.

Kompetenz-Kompetenz bedeutet allgemein die Fähigkeit eines Organs, über den
Umfang seiner Zuständigkeiten und Befugnisse selbst abschließend zu entschei-
den.43 So besitzt der Bund in der Bundesrepublik Deutschland die Kompetenz-
Kompetenz. Durch Verfassungsänderungen kann der Bund also zusätzliche Be-
fugnisse an sich ziehen. Im Gegensatz dazu kommt der EU keine Kompetenz-
Kompetenz zu. Sie ist aufgrund des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung
an die in den Unionsverträgen eingeräumten Kompetenzen gebunden und kann
diese nicht einseitig erweitern.44 Als judikative, gerichtliche oder auch juristische
Kompetenz-Kompetenz wird die Befugnis eines Gerichts bezeichnet, letztgültig
über den Umfang und die Reichweite der gesetzlichen Kompetenznormen zu ent-
scheiden.45
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mann, EuGRZ 2016, 85; anders der Vorschlag von Grabitz, Gemeinschaftsrecht bricht nationales
Recht.

39 Vertieft insbesondere Vierter Teil. C. I. 1.
40 Statt vieler Huber, in: Streinz, EUV, Art. 19, Rn. 38; Pracht, Residualkompetenzen, S. 90;

Proelß, Bundesverfassungsgericht und überstaatliche Gerichtsbarkeit, S. 248; Mayer, Kompetenz-
überschreitung, S. 76 ff.; Barents, CMLR 2010, 709 (716f.); Obwexer in Hummer/Obwexer, Der
Vertrag von Lissabon, S. 237 (246 f.).

41 Statt vieler Calliess, in: Liber Amicorum Stein, S. 446 (456 f.); Erbguth, DVBl 2021, 209 (213);
Huber, in: Streinz, EUV, Art. 19, Rn. 12, 38; Wegener, in: Calliess/Ruffert, EUV, Art. 19, Rn. 35.

42 Zum Begriff der Kompetenz-Kompetenz als Erster schon 1869 Böhlau, Competenz-Compe-
tenz?, 1869 als Erörterung zum damaligen Art. 78 der Verfassung des Norddeutschen Bunds.

43 Vertieft in Bezug auf die Ultra-vires-Rechtsprechung des BVerfG insbesondere Erster Teil.
A. I.; vgl. auchMayer, Kompetenzüberschreitung, S. 28 ff.;Nolte, Die Ultra-vires-Kontrolle, S. 29 f.

44 Vertieft insbesondere Dritter Teil. B. und Dritter Teil. D. I.; in Bezug auf das Prinzip der
begrenzten Einzelermächtigung im Rechtsprechungsauftrag des EuGH.

45 Vgl. zum Begriff der judikativen Kompetenz-Kompetenz Haltern, Europarecht II,
Rn. 263 ff.; Heintzen, AöR 1994, 564 (577); Lerche, in: FS Heymanns Verlag, S. 409 (424, Fn. 66);
Schilling, Der Staat 1990, 161 (168, Fn. 38); Schilling, ZaöRV 1988, 637 (657); Weiler, JöR 1996, 91
(92).



Die entscheidende Frage bei der Ultra-vires-Kontrolle ist, ob neben (bzw. zu-
sammen mit) dem EuGH auch die mitgliedstaatlichen Verfassungsgerichte die
Kompetenz haben, Kompetenzüberschreitungen der Unionsorgane festzustellen.
Wenn sowohl der EuGH als auch die mitgliedstaatlichen Verfassungsgerichte zu-
ständig sein sollten, kulminiert das Problem in der Frage, wer (bzw. ob überhaupt
ein gerichtlicher Akteur) die Letztentscheidungsbefugnis besitzt und wie eine
Letztentscheidung verfahrensrechtlich eingehegt werden kann.46

Während die mitgliedstaatlichen Verfassungsgerichte ihre Zuständigkeit und
Letztentscheidungsbefugnis mit Verweis auf ihre Rechtsprechungshoheit über die
eigene Verfassung – und den letztlich verfassungsrechtlich determinierten relativen
Anwendungsvorrang des Unionsrechts – bejahen,47 leitet der EuGH seine eigene
prozedurale Letztentscheidungsbefugnis aus dem Unionsrecht als autonom ver-
standener Rechtsquelle mit absolutem Anwendungsvorrang vor jeglichem mit-
gliedstaatlichem Recht ab.48 Die unterschiedlichen Auffassungen von der Qualität
und Reichweite des Anwendungsvorrangs der Unionsrechtsordnung gründen so-
mit auf den verschiedenen Rechtsauffassungen des EuGH und der mitgliedstaat-
lichen Gerichte über den Geltungsgrund des Unionsrechts. Hier stehen sich die
unionsrechtliche Auffassung des EuGH und die verfassungsrechtlichen Positionen
der mitgliedstaatlichen Gerichte diametral gegenüber.49

So ist beispielsweise nach der Rechtsprechung des BVerfG der innerstaatliche
Rechtsanwendungsbefehl auf Grundlage des Zustimmungsgesetzes Geltungs-
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46 Vgl. Büdenbender, Das Verhältnis des Europäischen Gerichtshofs zum Bundesverfassungs-
gericht, S. 33 f.; Classen, in: Huber/Voßkuhle, GG, Art. 24, Rn. 51; Grimm, Evening Lecture: Die
ultra-vires-Lehre des Bundesverfassungsgerichts – Krise oder Chance für Europa?, ELI Universität
Innsbruck v. 13.10.2021;Hirsch, NJW 1996, 2457 (2457); Pracht, Residualkompetenzen, S. 91;Ress,
ZÖR 2009, 387 (392f.); Schwerdtfeger, EuR 2015, 290 (302); vertieft dazu Erster Teil.

47 Rechtsvergleichende Zusammenfassung dazu Erster Teil. C., siehe an dieser Stelle nur BVerf-
GE 73, 339 (375) – Solange II; 75, 223 (242) – Kloppenburg; 123, 267 (354) – Lissabon; 134, 366
(381 f., Rn. 20 f.) – OMT-Vorlage; 158, 210 (Rn. 73) – Einheitliches Patentgericht II; aus dem
Schrifttum statt vieler Calliess, in: Liber Amicorum Stein, S. 446 (456 f.); Haltern, AöR 2021, 195
(202); Haltern, NVwZ 2020, 817 (818 ff.); Huber, in: IPE II, §26, Rn. 30 f., 35, 38; Kirchhof, in:
HdStR X, §214, Rn. 6; Kirchhof, JZ 1998, 965 (966 f.); Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungs-
gericht, Rn. 360b.

48 Detailliert dazu Zweiter Teil. C.; siehe an dieser Stelle nur EuGH, Urt. v. 05.02.1963, Rs. C-
26/62, ECLI:EU: C:1963:1, Slg. 1963, 1 – Van Gend & Loos; Urt. v. 15.07.1964, Rs. C-6/64, ECLI:
EU:C:1964:66, Slg. 1964, 1259 – Costa/E.N.E.L.; Urt. v. 17.12.1970, Rs. C-11/70, ECLI:EU:
C:1970:114 – Internationale Handelsgesellschaft; Urt. v. 09.03.1978, Rs. C-106/77, ECLI:EU:
C:1978:49 – Simmenthal II; Urt. v. 22.10.1987, Rs. C-314/85, ECLI:EU:C:1987:452 – Foto-Frost;
aus dem Schrifttum zustimmend statt vieler Classen, in: Huber/Voßkuhle, GG, Art. 24, Rn. 17;
Pernice, VVDStRL 60 (2001), 148 (184); Zuleeg, Der rechtliche Zusammenhalt der Europäischen
Union, S. 104 f.; ablehnend statt vieler Grimm, Europa ja – aber welches?, S. 107 f.; Höreth, Die
Selbstautorisierung des Agenten, S. 80 ff., 108 ff.; Scholz, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 23,
Rn. 36.

49 Zusammenfassende Darstellung Erster Teil. C. III.



grundlage des Unionsrechts.50 Nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG wirkt die Bundes-
republik Deutschland zur Verwirklichung eines vereinten Europas bei der Ent-
wicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen,
sozialen und föderativen Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität ver-
pflichtet ist und einen Grundrechtsschutz gewährleistet, der dem des Grundgeset-
zes im Wesentlichen vergleichbar ist. Rechtsgrundlage für die Übertragung von
Hoheitsrechten auf die EU ist Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG. Die Übertragung erfolgt
durch ein von Bundestag und Bundesrat beschlossenes Gesetz. Allerdings unter-
liegt die Übertragung von Hoheitsrechten formellen und materiellen Schranken,
die in Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG geregelt sind, der auf Art. 79 Abs. 2 und 3 GG
verweist, welcher für die Zustimmung zu EU-Verträgen eine qualifizierte Mehrheit
und den Schutz der Verfassungsidentität51 normiert.52

Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG bildet damit nicht nur die Rechtsgrundlage für die
Umsetzung von Unionsrecht in der Bundesrepublik und die Mitwirkung Deutsch-
lands in der EU, sondern gewährleistet auch, dass die Übertragung von Hoheits-
rechten nur im Einklang mit den Grundprinzipien der Verfassung erfolgt.53 Ver-
gleichbare Rechtsgrundlagen für die Übertragung von Hoheitsrechten finden sich
auch im (Verfassungs-)Recht aller anderen Mitgliedstaaten.54

Der EuGH geht dagegen von einem autonomen Geltungsgrund des Unions-
rechts aus.55 Etymologisch bedeutet Autonomie Selbstgesetzlichkeit bzw. Selbst-
gesetzgebung,56 im allgemeinsprachlichen Gebrauch Unabhängigkeit oder Selbst-
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50 Vgl. dazu BVerfGE 73, 339 (375) – Solange II; 123, 267 (354) – Lissabon; 129, 78 (100) –
Anwendungserweiterung; 134, 366 (383, Rn. 24) – OMT-Vorlage; 142, 123 (187, Rn. 118) – OMT;
158, 210 (Rn. 73) – Einheitliches Patentgericht II.

51 Verfassungsidentität bezieht sich auf den Kernbestand an Prinzipien und Werten, die in der
Verfassung eines Staates verankert sind und seine nationale Identität prägen. Art. 79 Abs. 3 GG, die
Ewigkeitsklausel, schützt die Grundprinzipien der deutschen Verfassung vor Änderungen. Zu die-
sen Grundsätzen gehören die Gliederung des Bundes in Länder, die Mitwirkung der Länder bei der
Gesetzgebung sowie die in den Art. 1 und 20 GG niedergelegten Grundsätze der Menschenwürde,
der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Sozialstaatlichkeit und des föderalen Staatsaufbaus.
Die Ewigkeitsklausel gewährleistet somit die Wahrung der Verfassungsidentität Deutschlands.
Wie noch zu zeigen sein wird, verfügen die allermeisten Mitgliedstaaten über eine Verfassungsiden-
tität und über Normen, die diesen Bestand besonders schützen. Art. 4 Abs. 2 EUV gewährleistet
die Sicherung der nationalen Identität der Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene. Die Norm be-
tont die Pflicht der EU, die nationale Identität im Rahmen des jeweiligen Verfassungsgefüges ein-
schließlich der Verfassungsidentität zu achten. Die Verfassungsidentität ist damit ein Eckpfeiler für
das Zusammenspiel von nationalem Recht und EU-Recht. Sie sichert die mitgliedstaatlichen
Grundprinzipien trotz des Vorrangs des Unionsrechts und der Übertragung von Hoheitsrechten.
Vertieft zur Identitätskontrolle des BVerfG Erster Teil. A. I. 4. c).

52 Vertieft dazu Erster Teil. A. I. 2. b).
53 Vertieft dazu Erster Teil. A. I. 2. a).
54 Vertieft dazu das Fazit des rechtsvergleichenden Teils Erster Teil. C. I.
55 Vertieft dazu Zweiter Teil. B. und Zweiter Teil. C.
56 Peters, ZÖR 2010, 3 (31, Fn. 147); vgl. auch Bouveresse, in: ECB Legal Conference 2019,

S. 104.



ständigkeit.57 Im juristischen Sinn lassen sich mehrere Dimensionen der Auto-
nomie des Unionsrechts unterscheiden. Zunächst ist damit die Abgrenzung vom
allgemeinen Völkerrecht und die damit einhergehende Qualifizierung als supra-
nationales Recht mit privilegierten Regeln bezüglich der Anwendbarkeit in den
Mitgliedstaaten gemeint. Zudem bezeichnet Autonomie die selbstständige Funk-
tionsfähigkeit der Union und die Freiheit von mitgliedstaatlichen Eingriffen.
Schließlich kann mit Autonomie die (vermeintliche) Ursprünglichkeit der Unions-
rechtsordnung gemeint sein.58 Wenn im Folgenden von Autonomie die Rede ist,
geht es imWesentlichen um diese dritte Ausprägung im Sinne der Ursprünglichkeit
des Unionsrechts und seiner Unabgeleitetheit von den nationalen Rechtsordnun-
gen.59 Es ist die materiellrechtliche Frage nach dem (autonomen) Geltungsgrund60

des Unionsrechts, die auch für den prozedural-institutionellen Konflikt der Ultra-
vires-Kontrolle entscheidend ist. Nach dem Autonomiekonzept des EuGH hat
sich das Unionsrecht zu einer autonomen Rechtsquelle entwickelt und damit vom
Willen der Mitgliedstaaten und deren Rechtsordnungen gelöst.61

In der jüngeren Rechtsprechung des EuGH ist das Konzept der Autonomie
allerdings immer bedeutender geworden. Die Autonomie des Unionsrechts stellt
für den EuGH darüber hinaus ein umfassendes Grundprinzip62 des Unionsrechts
dar. Die Autonomie des Unionsrechts figuriert als Prämisse und Prinzip zugleich.63
Denn der EuGH setzt die Autonomie seiner Argumentation als Axiom voraus, um
hieraus sodann spezifische Anwendungskategorien abzuleiten.64 So beschreibt das
Konzept der Autonomie zum einen die EU nicht nur als ein autonomes institutio-
nelles Gefüge, das über die Umsetzung und Anwendung des Unionsrechts wacht
und so die Ziele der Union wirksam verwirklicht.65 Zum anderen zeigt sich die
Autonomie in der fortlaufenden Generierung neuer Anwendungskategorien, die
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57 Siehe https://www.duden.de/rechtschreibung/Autonomie.
58 Zu dieser Unterscheidung Peters, ZÖR 2010, 3 (30 ff.).
59 Peters, ZÖR 2010, 3 (33) bezeichnet die Autonomie i. S. v. Unabgeleitetheit als die „rechts-

theoretische Autonomie“. Eine umfassende Untersuchung der unterschiedlichen Autonomie-
dimensionen findet sich in Barents, The Autonomy of Community Law; Klamert, ELRev 2017,
815; Peters, Elemente einer Theorie der Verfassung Europas, S. 242–295.

60 Vgl. dazu allgemein Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 346 ff.; Hart, The Concept of Law, S. 79 ff.;
Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, S. 154 ff.

61 Vertieft insbesondere Zweiter Teil. C. III.
62 Umfassend dazu Langenfeld, Die Autonomie des Unionsrechts in der EuGH-Rechtspre-

chung, S. 426 ff., die darstellt, dass die Autonomie des Unionsrechts Prämisse und Prinzip zugleich
ist.

63 Vgl. nur Langenfeld, Die Autonomie des Unionsrechts in der EuGH-Rechtsprechung, S. 351.
64 Kritisch auch statt vieler Huber, Integration, §5, Rn. 13 ff., §9, Rn. 24; Huber, VVDStRL 60

(2001), 194 (221f.); Scholz, in: Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 23, Rn. 36; Streinz, in: FS Söllner,
S. 1139 (1148); anders aber Beljin, EuR 2002, 351; Hasselbach, JZ, 942 (944); Nettesheim, in: von
Bogdandy/Bast, Europäisches Verfassungsrecht, S. 397 f.; Pernice, VVDStRL 60 (2001), 148 (183 f.);
Ruffert, in: Calliess/Ruffert, AEUV, Art. 1, Rn. 17; Zuleeg, Der rechtliche Zusammenhalt der Eu-
ropäischen Union, S. 104 f.

65 Vertieft Zweiter Teil. C.

https://www.duden.de/rechtschreibung/Autonomie


dem Schutz der Effektivität, Einheitlichkeit und Kohärenz des Unionsrechts die-
nen, zugleich aber eine Hierarchisierung und Abschottung gegenüber nationalen
und internationalen Teilrechtsordnungen66 bewirken: Der EuGH hat so die Auto-
nomie schrittweise zu einem unionsverfassungsrechtlichen Topos ausgebildet, der
sich nach außen als staatsgleiche Souveränität behauptet und nach innen in einem
autopoietischen Konstitutionalismus konkretisiert – und so sowohl das materielle
Verhältnis des Unionsrechts zu mitgliedstaatlichem und völkerrechtlichem Recht67
als auch die gerichtliche Relationalstruktur zwischen nationalen, internationalen
und Unionsgerichten neu ordnet.68

Zwei dieser Anwendungskategorien der Autonomie des Unionsrechts bilden die
Prinzipien der unmittelbaren Anwendbarkeit und des Anwendungsvorrangs des
Unionsrechts. Die unmittelbare Anwendbarkeit bestimmter EU-Rechtsnormen er-
möglicht dabei die rechtliche Durchsetzbarkeit und begründet Rechte und Pflich-
ten für Einzelpersonen und Institutionen.69 Die einheitliche Anwendung und Aus-
legung des EU-Rechts wird vor allem durch die zentrale Rolle des Europäischen
Gerichtshofs bei der Auslegung des EU-Rechts gewährleistet.70 Die wesentliche
Säule dieser Autonomie ist aber der absolut verstandene Anwendungsvorrang des
EU-Rechts, der im Konfliktfall die vorbehaltlose Anwendung des EU-Rechts
durch die nationalen Gerichte gegenüber dem nationalen Recht gebietet.71 Der An-
wendungsvorrang kann jedoch dort nicht eingreifen, wo eine Kompetenzübertra-
gung nicht stattgefunden hat. Dieser Bereich kann vom Geltungsbereich des Uni-
onsrechts denknotwendig nicht erschlossen werden. Insofern schließt der Anwen-
dungsvorrang als Vorfrage stets die Reichweite des Unionsrechts mit ein.72

Was die Kompetenzfrage auf EU-Ebene so konfliktträchtig macht, ist, dass sie
sich nicht in einem geschlossenen System mit einer Vorrangregelung wie Art. 31
GG stellt, sondern imGrenzbereich von Unionsrecht und nationalem Verfassungs-
recht.73 Um dieses Zusammenwirken der Rechtsordnungen zu beschreiben, wird –
ohne Prädeterminierungen zu treffen oder Ergebnisse vorwegzunehmen – der hier
neutral verstandene Begriff Verfassungsverbund verwendet oder schlicht von der
Verbundstruktur gesprochen.74 Die Bezeichnung Verfassungsverbund soll die
Wechselwirkung zwischen den Verfassungen der Mitgliedstaaten und der europäi-
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66 Vgl. zur Begrifflichkeit der Teilrechtsordnungen nur Huber, VVDStRL 60 (2001), S. 194
(208 f., 226 f.); Huber, in: Liber Amicorum Alen, S. 1005 (1006); Grabenwarter/Huber/Knez/Zie-
mele, EPL 2021, 43 (44 f.); Lang, Verfassungsgerichtsbarkeit, S. 48; Thiele, AVR 2008, 1 (3).

67 Vertieft Zweiter Teil. B.
68 Vertieft Zweiter Teil. C.
69 Vertieft Zweiter Teil. B. I.
70 Vertieft Zweiter Teil. C.
71 Zweiter Teil. B. II.
72 Vgl.Haltern, NVwZ 2020, 817 (818); wobei der EuGHdas zumAnlass nimmt, auch die Frage

nach der Reichweite bei sich zu monopolisieren, vgl. Zweiter Teil. C. III. 1.
73 Vertieft Dritter Teil. B. und Dritter Teil. D. I.
74 Vertieft insbesondere Dritter Teil. D. I.
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